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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

FULDA (jo). Zu einer beson-
deren Stadtführung auf den 
Spuren der Merga Bien lädt 
das Frauenbüro der Stadt 
Fulda am Freitag, 8. Septem-
ber, von 17 bis 18.30 Uhr ein. 
Eine Anmeldung ist erfor-
derlich. Zwischen 1600 und 

1606 fielen ca. 270 Fuldaer 
Frauen der Hexenverfolgung 
zum Opfer. Das Schicksal der 
Merga Bien ist in den alten 
Akten besonders ausführ-
lich dokumentiert. Anhand 
eines Stadtrundgangs sind 
die letzten Stationen ihres 

Lebens heute noch nach-
vollziehbar. Die Leitung hat 
Stadtführerin Petra Sorg, der 
Treffpunkt wird bei der An-
meldung bekanntgegeben. 
Teilnahmebeitrag: 5 Euro. 
Anmeldung online unter: 
www.frauenbuero-fulda.de. 

Auf den Spuren der Merga Bien 
FULDA (jo). Im Rahmen des 
Kinoangebots für ältere 
Menschen in der Stadt Fulda 
bietet das Seniorenbüro am 
Mittwoch, 30. August, um 15 
Uhr im CineStar in der Lö-
herstraße eine Kinovorstel-
lung der französischen Ko-

mödie „Die Rumba-Thera-
pie“. Hauptdarsteller Franck 
Dubosc ist in Frankreich ein 
Filmstar.  

Für „Rumba-Therapie“ hat 
er außerdem das Drehbuch 
geschrieben und beleuchtet 
die Frage, ob es möglich ist, 

nach 20 Jahren noch eine 
Beziehung zwischen Vater 
und Tochter aufzubauen. 
Das Film schwankt somit 
zwischen Komik und leiser 
Melancholie. Karten zum 
Preis ab 6,50 Euro gibt es im 
Cinestar. 

Kino-Komödie für Senioren

Amtliche Bekanntmachung

Bebauungsplan der Stadt Fulda, Stadtteil Maberzell
Nr. 10 „Westlich Rittlehnstraße“

•  Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie der Erstbeteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fulda hat in ihrer Sit-
zung am 10.07.2023 die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit sowie die Erstbeteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB für 
den Bebauungsplan der Stadt Fulda, Stadtteil Maberzell Nr. 10 „West-
lich Rittlehnstraße“ beschlossen. 

Die Entwicklungsfläche erstreckt sich westlich der Ortsdurchfahrt 
Maberzell am südwestlichen Ortsrand in Richtung Fulda-Haimbach. 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 70/20, 70/6, 70/7, 70/8, 
70/9, 70/17, 70/26, 70/29, 70/25, 70/28, 70/23, 70/27, 71/1, 70/21, 70/22, 
70/24 im Flur 12 der Gemarkung Maberzell. Das Plangebiet hat eine 
Gesamtgröße von ca. 1,23 ha. 

Der genaue Geltungsbereich ist in der Planskizze dargestellt.

Im Stadtteil Maberzell bietet sich die Möglichkeit südwestlich der 
Ortsdurchfahrt Rittlehnstraße den bereits teilweise bestehenden Sied-
lungsrand zu ergänzen und damit in Abstimmung zum gegenüberlie-
genden Baugebiet „Am Schlüsselacker“ sinnvoll mit ein- und zweige-
schossigen Baukörpern als Einzel- oder Doppelhäuser zu arrondieren. 
Der Wohnbedarf an Eigenheimen mit Gartenanteilen ist weiter gege-
ben, nachdem letztmalig im Jahr 2016 an der Domäne im Zentrum 
des Ortsteils Maberzell ein Baugebiet erschlossen wurde. Mit der Ar-
rondierung wird auch der vorbereitenden Planung des Flächennut-
zungsplans entsprochen, welcher für diese Flächen bereits Wohnbau-
flächen im großen Umfang ausweist. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die baurechtlichen 
Voraussetzungen für die angestrebten Nutzungen geschaffen wer-
den. 

Gemäß § 2 (4) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die 
zu erwartenden Umweltauswirkungen zu ermitteln und in einem 
Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht 
gemäß § 2a BauGB ist Teil der Begründung und enthält Angaben zu 
den Schutzgütern:

•  Biotop- und Nutzungstypen, Tiere, biologische Vielfalt, Fläche, Geo-
logie, Boden, Wasser, Orts- und Landschaftsbild sowie Klima,

• Mensch, Erholungsnutzung, Kultur- und Sachgüter sowie zu
• Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern,
• Schutzgebieten, 
• Darstellungen des Landschaftsplans und sonstiger Pläne.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
findet in der Zeit vom 

30.08.2023 bis 29.09.2023
statt.

Während dieser Zeit liegen der Entwurf des Bebauungsplanes, die Be-
gründung mit integriertem Umweltbericht und dem Biotop- und Nut-
zungstypenplan beim Magistrat der Stadt Fulda, Stadtschloss, Schloss-
straße 1, Bürgerbüro, zur allgemeinen Einsichtnahme aus und können 
zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag, Dienstag, Donnerstag  von 08:00–18:00 Uhr
Mittwoch  von 08:00–12:00 Uhr
Freitag  von 08:00–15:00 Uhr       
und Samstag    von 09:00–12:00 Uhr

sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzlicher oder ortsübli-
cher Feiertag fällt.

Alle Unterlagen sind während der Auslegungsfrist im Internet unter 

http://www.bauen-fulda-stadt.de

veröffentlicht. Wir bitten, vorzugsweise diesen Weg der Einsichtnah-
me zu wählen. 

Ein entsprechender Verweis auf diese Seite erfolgt auch im Bauleitpla-
nungsportal des Landes Hessen unter https://bauleitplanung.hes-
sen.de/bebauungsplaene-in-hessen-a-z/d-f

Stellungnahmen zu dem Entwurf des Bebauungsplanes können in-
nerhalb der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift zu fol-
genden Sprechzeiten beim Magistrat der Stadt Fulda – Stadtplanungs-
amt – vorgebracht werden:

Montag bis Donnerstag: 8:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr,
Freitag:  8:30 – 13:00 Uhr.

Weitere Informationen zum Verfahrensablauf und den allgemeinen 
Zielen und Zwecken der Planung erhalten Sie von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Stadtplanungsamtes. Um vorherige Terminverein-
barung bei dem zuständigen Sachbearbeiter unter der Telefonnummer 
0661/102-1626 oder im Sekretariat unter 0661/102-1611 wird gebeten.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan gemäß § 
3 (2) Satz 2 Halbsatz 2 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 6 BauGB 
unberücksichtigt bleiben können.

Wir weisen weiterhin darauf hin, dass alle personenbezogenen Daten 
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens gemäß Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) verarbeitet werden und die Beteiligten konkludent 
hierzu ihre Zustimmung erteilen. 

Fulda, 18.08.2023   Der Magistrat der Stadt Fulda
 gez. Dr. Heiko Wingenfeld
 Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

20. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Fulda 
„Erweiterung Sportplatz Haimbach“

•  Beschluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 (2) BauGB

•  Beschluss über die Unterrichtung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB

•   Beschluss über das Abwägungsergebnis aus der frühzei-
tigen Beteiligung gemäß § 1 (7) BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fulda hat in ihrer Sitzung 
am 10.07.2023 die Beschlüsse zur Offenlegung und zur Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 
(2) und 4 (2) BauGB zur 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Fulda „Sportplatz Haimbach“ gefasst. Gleichzeitig wurde über 
die Ergebnisse der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 
3 (1) und 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen entschieden.

Das Plangebiet befindet sich am westlichen Siedlungsrand des Stadt-
teils Haimbach. Es grenzt nordöstlich an ein Wohngebiet und an den 
bestehenden Sportplatz an. Außer in östlicher Richtung befinden sich 
rundherum landwirtschaftliche Flächen. Es wird nordöstlich von der 
Eichhornstraße erschlossen, einer nach dem Bau des Westrings zu-
rückgebauten Verbindungsstraße zwischen Haimbach und Rodges.  
Das Änderungsgebiet umfasst die Flurstücke 20/43 und 20/45, Gemar-
kung Haimbach, Flur 1 und hat eine Gesamtgröße von rund 2,04 ha.

Der genaue Geltungsbereich ist in der Planskizze dargestellt.

Der Haimbacher Sportverein gehört zu den mitgliederstärksten Ver-
einen in Fulda und obwohl er bereits auf verschiedene Plätze im Um-
feld zu Trainingszwecken ausweicht, ist der Spiel- und Trainingsbe-
trieb im Winterhalbjahr stark eingeschränkt, da die Naturrasenplätze 
nicht genutzt werden können.

Für die Erweiterung der Sportanlage wurden bereits mit der 4. Flä-
chennutzungsplanänderung die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen geschaffen. Im Rahmen der Sportplatzplanung wurde jedoch fest-
gestellt, dass der Höhenunterschied der Erweiterungsfläche aufgrund 
der Bodengeologie, bestehend aus Muschelkalk, nur durch einen ho-
hen baulichen und finanziellen Aufwand umgestaltet und ebenerdig 
hergestellt werden kann. Die vorgesehene Erweiterungsfläche ist so-
mit ungeeignet. Als alternative Fläche in unmittelbarer Nähe der be-
stehenden Sportanlage wird daher die Fläche nordwestlich des A-Fel-

des in Betracht gezogen. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau des neuen 
Sportplatzes zu schaffen, ist eine erneute Änderung des Flächennut-
zungsplanes erforderlich.

Die nach § 2 Abs. 4 BauGB vorgeschriebene Umweltprüfung wurde 
durchgeführt und ist gemäß § 2a BauGB Teil der Begründung. Um-
weltbezogene Informationen zu folgenden Themen sind enthalten:

•  Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche, Geologie, Boden, Was-
ser, Landschaftsbild, Klima, Luft und Anfälligkeit gegenüber den 
Folgen des Klimawandels mit Angaben zu Auswirkungen des Vor-
habens auf die Schutzgüter,

•  Bevölkerung, Schall- und Lichtemissionen mit Angaben zu Auswir-
kungen auf die menschliche Gesundheit,

•  Kultur- und Sachgüter sowie Wechselwirkungen zwischen den Schutz-
gütern,

• Schutzgebiete, Abfall und Abwasser sowie Energienutzung,
• Darstellungen des Regionalplans und sonstiger Pläne,
•  Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung möglicher Eingriffe 

in die verschiedenen Schutzgüter.

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung bei gleichzei-
tiger frühzeitiger Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB sind folgende Stel-
lungnahmen mit umweltrelevantem Inhalt eingegangen:

-  Regierungspräsidium Kassel, Dezernat Immissionsschutz und Ener-
giewirtschaft mit dem Hinweis zur Einhaltung der 18. Sportanla-
genlärmschutzverordnung,

-  Landkreis Fulda, Fachdienst Bauen und Wohnen mit Bedenken hin-
sichtlich Licht- und Immissionsschutz,

-  1 Schreiben aus der Öffentlichkeit (Bürgerinitiative, bestehend aus 
3 Familien), mit Bedenken bezüglich Lärm- und Lichtimmissionen.

Weitere Stellungnahmen mit wesentlichen umweltrelevanten Infor-
mationen bzw. Belangen sind nicht eingegangen.

Die Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB findet in der Zeit vom 

30.08.2023 bis 29.09.2023
statt.

Während dieser Zeit liegen der Entwurf der 20. Flächennutzungs-
planänderung, die Begründung mit integriertem Umweltbericht, die 
Schall- und Lichttechnischen Untersuchungen sowie die nach Ein-
schätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden Stellung-
nahmen mit umweltrelevanten Belangen beim Magistrat der Stadt 
Fulda, Stadtschloss, Schlossstraße 1, Bürgerbüro, zur allgemeinen Ein-
sichtnahme aus und können zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag, Dienstag, Donnerstag  von 08:00–18:00 Uhr 
Mittwoch  von 08:00–12:00 Uhr
Freitag  von 08:00–15:00 Uhr       
und Samstag    von 09:00–12:00 Uhr

sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzlicher oder ortsübli-
cher Feiertag fällt.

Alle Unterlagen sind während der Auslegungsfrist im Internet unter 

http://www.bauen-fulda-stadt.de

veröffentlicht. Wir bitten, vorzugsweise diesen Weg der Einsichtnah-
me zu wählen. 

Ein entsprechender Verweis auf diese Seite erfolgt auch im Bauleit-
planungsportal des Landes Hessen unter https://bauleitplanung. 
hessen.de/flaechennutzungsplaene-in-hessen-a-z/d-f

Stellungnahmen zu dem Entwurf der 20. Flächennutzungsplanände-
rung können innerhalb der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Nie-
der-schrift zu folgenden Sprechzeiten beim Magistrat der Stadt Fulda 
– Stadtplanungsamt – vorgebracht werden:

Montag bis Donnerstag: 8:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr,
Freitag:  8:30 – 13:00 Uhr.

Weitere Informationen zum Verfahrensablauf und den allgemeinen 
Zielen und Zwecken der Planung erhalten Sie von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Stadtplanungsamtes. Um vorherige Terminverein-
barung bei dem zuständigen Sachbearbeiter unter der Telefon-nummer 
0661/102-1630 oder im Sekretariat unter 0661/102-1611 wird gebeten.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan gemäß § 
3 (2) Satz 2 Halbsatz 2 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 6 BauGB 
unberücksichtigt bleiben können.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgeset-
zes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen 
der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können.

Ebenfalls weisen wir darauf hin, dass alle personenbezogenen Daten 
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens gemäß Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) verarbeitet werden und die Beteiligten konkludent 
hierzu ihre Zustimmung erteilen. 

Fulda, den 18.08.2023   Der Magistrat der Stadt Fulda
 gez. Dr. Heiko Wingenfeld
 Oberbürgermeister


